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Anfrage  

Betreff:  digitale Endgeräte als SGB II-Mehrbedarf 

(Termin zur Beantwortung gemäß § 4 Absatz 4 Hauptsatzung LHSN: 13.02.2021) 

 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Badenschier, 
 
im Rundschreiben Nr. 116/2021 des Deutschen Landkreistages an seine Landesverbände  
(s. Anlage) wird darauf hingewiesen, dass seit 01.01.2021 die Jobcenter einen Mehrbedarf nach § 21 
Abs. 6 SGB II für unabweisbare digitale Endgeräte für die Teilnahme am pandemiebedingten 
Distanzunterricht gewähren können. In diesem Zusammenhang bitten wir um die Beantwortung 
folgender Fragen: 
 
1. Wurde das Jobcenter in Schwerin über diese Regelung und die fachliche Weisung der 

Bundesagentur für Arbeit und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zu dieser Vorschrift 

bereits in Kenntnis gesetzt? Wenn ja, wann? 

 

2. Wurden die Schulleitungen und das Schulamt ebenfalls zu dieser Vorschrift informiert?  

Wenn ja, wann und durch wen? 

 

3. Gibt es Rückmeldungen der Schulleitungen, wie und wann die Informationen an die Schülerinnen 

und Schüler weitergegeben wurden? Wenn nicht, werden diese Rückmeldungen noch 

angefordert? 

 

4. Liegen inzwischen Anträge auf Zuschussgewährung für einen Mehrbedarf für unabweisbare 

digitale Endgeräte für die Teilnahme am pandemiebedingten Distanzunterricht vor?  

4.1. Wenn ja, wie viele? 

4.2. Wie schnell wird der Zuschuss gewährt? 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende 
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digitale Endgeräte als SGB II-Mehrbedarf 
 
Sehr geehrte Frau Federau, 
 
die Fragen 1, 2 und 4 habe ich durch das Jobcenter Schwerin beantworten lassen. Diese füge ich 
dem Schreiben bei. 
 
3. Gibt es Rückmeldungen der Schulleitungen, wie und wann die Informationen an die 
Schülerinnen und Schüler weitergegeben wurden? Wenn nicht, werden diese 
Rückmeldungen noch angefordert? 
 
Zu bedenken ist, dass sich die Leistungen des Jobcenters auf den Personenkreis der SGB II-
Empfänger beschränken. Eine Rückmeldung der Schulleitungen, wie und wann die Informationen 
aus der Weisung der BA vom 01.02.2021 an (alle) Schülerinnen und Schüler weitergegeben 
wurden, gibt es daher nicht und wird von der Stadtverwaltung auch nicht erwartet. Die 
Stadtverwaltung geht vielmehr davon aus, dass die Schulleitungen auf etwaige Anfragen von 
Schülerinnen und Schülern entsprechende Hinweise geben können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Rico Badenschier 
 
Anlage: Antworten des Jobcentes Schwerin  
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OrgZeichen: 3 

Name: Frau Rothe 

Datum: 09.02.2021 
 

 

 Betreff: digitale Endgeräte als SGB II-Mehrbedarf 
 
 

1. Wurde das Jobcenter in Schwerin über diese Regelung und die fachliche Weisung der Bunde-

sagentur für Arbeit und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zu dieser Vorschrift 

bereits in Kenntnis gesetzt? Wenn ja, wann? 

2. Wurden die Schulleitungen und das Schulamt ebenfalls zu dieser Vorschrift informiert? Wenn 

ja, wann und durch wen? 

3. Gibt es Rückmeldungen der Schulleitungen, wie und wann die Informationen an die Schülerin-

nen und Schüler weitergegeben wurden? Wenn nicht, werden diese Rückmeldungen noch an-

gefordert? 

4. Liegen inzwischen Anträge auf Zuschussgewährung für einen Mehrbedarf für unabweisbare 

digitale Endgeräte für die Teilnahme am pandemiebedingten Distanzunterricht vor? 

4.1. Wenn ja, wie viele? 

4.2. Wie schnell wird der Zuschuss gewährt? 

 
Beantwortung: 

Zu 1.:  

Die Information des Jobcenter Schwerin erfolgte mit Weisung der Bundesagentur für Arbeit vom 

01.02.2021. 

Zu 2.: 

Am 04.02.2021 wurden alle öffentlichen Schulen durch die Stadtverwaltung angeschrieben und über 

die Regularien hinsichtlich der digitalen Endgeräte informiert. 

Zu 3.  

- 

Zu 4.  

Da eine statistische Erfassung der einzelnen Mehrbedarfe nicht erfolgt, kann eine Beantwortung nicht 

vorgenommen werden. 

Die Gewährung erfolgt im Rahmen der üblichen Leistungsgewährung. Eine pauschale Antwort zur Be-

arbeitungsdauer der Anträge ist nicht möglich, da Einzelfallprüfungen vorzunehmen und Unterlagen 
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sowie Nachweise eingereicht werden müssen. Dies bestimmt maßgeblich die Dauer der Bearbeitung. 

Bei Vorliegen aller benötigten Unterlagen und Informationen erfolgt im Jobcenter Schwerin die Bear-

beitung zügig innerhalb weniger Tage. 

 

gez. Regine Rothe 

Geschäftsführerin   


